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Besondere Vertragsbedingungen 

(Lieferungen und Dienstleistungen) 

 

 

Die §§ beziehen sich auf die VgV und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Leistungen (VOL/B). 

 

1. Rahmenvereinbarung 

 

 

 

Diese Rahmenvereinbarung wird mit dem Zuschlag geschlossen. Die Grundlaufzeit des 

Vertrages beträgt gemäß Ziffer 5.1.3 der europaweiten Bekanntmachung 24 Monate. 

Zugunsten der Auftraggeber besteht die Option einer 2-maligen Verlängerung der 

Vertragslaufzeit um jeweils ein Jahr. Die maximale Gesamtlaufzeit beträgt 4 Jahre. 
 

 

2. Anlieferungs- oder Annahmestelle 

 

Ort gemäß beigefügter Liste der Prospitalia Vertragseinrichtungen 

Gebäude gemäß beigefügter Liste der Prospitalia Vertragseinrichtungen 

Raum gemäß Vorgabe im Leistungsabruf durch die Prospitalia Vertragseinrichtungen 

 

3. Ausführungsfristen 

 

Anlieferung gemäß Vorgabe im Leistungsabruf durch die 

Prospitalia Vertragseinrichtungen 

(frühestens 24 Stunden nach Eingang des 

Leistungsabrufs) 

Ende der Ausführung gemäß Vorgabe im Leistungsabruf durch die 

Prospitalia Vertragseinrichtungen 

(grundsätzlich 96 Stunden nach Eingang des 

Leistungsabrufs) 

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:  

  

  

 

4. Rechnungen (§ 15) 

 
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 2-fach und zugleich bei ___________________ 

__fach einzureichen. 

 

5. Zahlungsbedingungen (§ 17) 

 

a) Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist. 
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b) Skontobedingungen 

bitte tragen Sie die Skontobedingungen auf beigefügtem Formblatt "Anlage- Skonti, 

zusätzliche Rabatte und Bonusangebote" ein. 

 

 

6. Lieferverzug, Schadenersatzansprüche und Vertragsstrafen 

a) Erkennt der Auftragnehmer, dass eine vereinbarte Lieferfrist oder eine vereinbarte 

Liefermenge - aus welchen Gründen auch immer - voraussichtlich nicht eingehalten 

werden kann, hat er dies der Prospitalia unverzüglich unter Angabe der Gründe und der 

voraussichtlichen Dauer der Verzögerung in Schriftform mitzuteilen. 

b) Der Auftragnehmer ist in einem solchen Fall verpflichtet, alle erforderlichen und ihm 

zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Dauer der Lieferverzögerung möglichst 

kurz zu halten und die Unterschreitung der Liefermenge möglichst kurzfristig 

auszugleichen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Prospitalia unverzüglich über die 

ergriffenen Maßnahmen in Schriftform zu informieren. 

c) Durch die Mitteilung einer vom Auftragnehmer zu vertretenden Lieferverzögerung oder 

Unterschreitung einer vereinbarten Liefermenge ändert sich eine vereinbarte Lieferfrist 

bzw. Liefermenge nicht. Im Falle des Verzugs ist der Auftragnehmer zum Ersatz der den 

Auftraggebern (= Vertragseinrichtungen der Prospitalia) entstehenden unmittelbaren 

und mittelbaren Verzugsschäden verpflichtet. 

d) Ein solcher Verzugsschaden ist auch das Nichterreichen von 

Liefermengen/Marktanteilen/Umsätzen und eine darauf basierende Verschlechterung 

von Mengen-, Marktanteils- und/oder umsatzbezogenen Konditionsvereinbarungen zu 

Lasten der Auftraggeber. Die Auftraggeber werden in solchen Fällen 
abrechnungstechnisch so gestellt, als wenn die vereinbarten Abnahmemengen erreicht 

worden wären. 

e) Die Annahme einer verspäteten oder unvollständigen Lieferung durch die Auftraggeber 

enthält keinen Verzicht auf eventuelle Schadenersatz- und sonstige Ansprüche der 

Auftraggeber gegen den Auftragnehmer, die auf der Lieferverzögerung oder der nur 

teilweisen Lieferung beruhen. 

f) Im Falle einer durch den Auftragnehmer zu vertretenden Überschreitung einer 

vereinbarten Lieferfrist sowie der Unterschreitung einer vereinbarten Liefermenge 

verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer pauschalen Vertragsstrafe in Höhe 

von maximal drei Prozent der Nettoabrechnungssumme der vereinbarten Liefermenge. 

Die Vertragsstrafe wird mit dem Eintritt des Verzugs des Auftragnehmers fällig.  
 

7. Weitere besondere Vertragsbedingungen 

a) Boni u.ä. 

 

Der Bieter kann zusätzliche Umsatz-, Steigerungs- und Marktanteilsboni sowie TOP-

Konditionen anbieten. Diese sind auf gesonderter Anlage dem Angebot beizufügen. Diese 

zusätzlichen Boni u.ä. gehen nicht in die Wertung der Angebote der 

Rahmenvereinbarung, aber in die Einzelabrufe ein. 
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b) Preise/Preisangaben 

 

Die Preise sind grundsätzlich Festpreise für die Laufzeit der Ausschreibung. Im Rahmen 

des vergaberechtlich Zulässigen sind Preisänderungen nach unten zulässig; 

Preisänderungen nach oben unterliegen den Voraussetzungen des § 132 GWB und sind 

grundsätzlich unzulässig. 

Auch bei den nicht wertungsrelevanten Preisangaben erfolgt eine Prüfung dahingehend, 

ob es sich um eine ungewöhnlich hohe Preisangabe handelt. Eine solch ungewöhnlich 

hohe Preisangabe kann nach § 60 VgV zu einem Ausschluss des Angebotes führen, sofern 

seine Höhe nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden kann 

c) Muster/Teststellungen 

 

Muster und Teststellungen sind auf Verlangen der Vertragseinrichtungen kostenlos im 

vertretbaren Rahmen zur Verfügung zu stellen bzw. durchzuführen. 

d) Aufwendungsersatz 

 

Jeder Bieter, der im Rahmen der zweiten Stufe der ausgeschriebenen 

Rahmenvereinbarung einen Zuschlag erhält, erstattet der Prospitalia GmbH einen 
Aufwendungsersatz für die mit der Umsetzung und Durchführung des Vertrages 

entstehenden Aufwendungen in Höhe von 3,0 % des gesamten fakturierten 

Nettoumsatzes der Vertragseinrichtungen der Prospitalia. Die Abrechnung des 

Aufwendungsersatzes erfolgt durch die Zuschlagsbieter quartalsweise spätestens bis zum 

30. Kalendertag des jeweiligen Folgemonats und ist am 10. Kalendertag des jeweils 

übernächsten Monats zur Zahlung auf das Konto 

 

Commerzbank 

IBAN: DE47 6304 0053 0920 1476 00 
Swift (BIC): COBADEFFXXX 

fällig. 

a) Abrufberechtigung der Vertragseinrichtungen 

Voraussetzung für den Abruf von Leistungen aus dieser Ausschreibung ist die Stellung als 

Vertragseinrichtung der Prospitalia. Mit dem Wegfall dieser Stellung erlöschen alle 

Rechte und Pflichten aus der Ausschreibung, insbesondere das Recht zum Leistungsabruf 

aus der Ausschreibung. Prospitalia wird die Unternehmen, die einen Zuschlag erhalten 

haben, entsprechend informieren. 

b) Katalogtemplate 

 

Jeder Bieter verpflichtet sich, der Prospitalia das den Vergabeunterlagen beigefügte 

Template vollständig mit den in den Leistungsverzeichnissen angebotenen Artikeln 

ausgefüllt in elektronischer Form im vorgegebenen Excel Format nach Zuschlagserteilung 

mit einer Frist von 7 Tagen zur Verfügung zu stellen. 
 

g) Datenschutz 

Dem Auftragnehmer ist untersagt, personenbezogene Daten, welche der Auftraggeber 

für eigene Zwecke oder als Auftragsverarbeiter für Dritte verarbeitet, auf der Basis von 
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Data Privacy Framework in die USA zu übertragen. Der Auftragnehmer gewährleistet die 
Einhaltung dieser Bedingung auch mit Wirkung für seine Unterauftragnehmer. 

 

 

Prospitalia GmbH 

Magirus-Deutz-Straße 13 

89077 Ulm 


